
 
 
 

 
Einrichtung der Kanzlei in den 

Wohnräumen 
 

Wegen der Mindestanforderungen, die an die Einrichtung einer Kanzlei 

zu stellen sind, verweisen wir auf Feuerich/Weyland, Kommentar zur 

Bundesrechtsanwaltsordnung, 10. Auflage 2020, § 27 Rdnr. 11 ff.  

 

Danach muss der Rechtsanwalt u. a. mindestens einen 

Geschäftsraum haben, in dem er gewöhnlich seinen 

Berufsgeschäften nachgeht und in dem er zu den üblichen 

Geschäftsstunden normalerweise zu erreichen ist. In einer 

verkehrsüblichen Weise (durch ein auf dem Grundstück oder an dem 

Haus befindliches Schild, das auf die Rechtsanwaltspraxis hinweist 

oder der Name auf dem Klingelschild) muss den Rechtsuchenden 

erkennbar gemacht werden, dass dies der Fall ist. Ferner muss ein 

betrieblicher Telefonanschluss mit entsprechender Eintragung im 

Telefonverzeichnis (bitte teilen Sie uns die Nummer mit!) vorliegen. 

Weiterhin ist der Rechtsanwalt nach § 5 BORA verpflichtet, die für 

seine Berufsausübung erforderlichen sachlichen, personellen und 

organisatorischen Voraussetzungen vorzuhalten. 

 

Falls Sie Mieträume bewohnen, bitten wir Sie, Ihren Vermieter über 

die Errichtung Ihrer Kanzlei zu informieren. 
 

Bitte bestätigen Sie auf einer gesonderten Seite, dass Ihre 
Kanzlei den o. a. Mindestanforderungen genügen wird; teilen 
Sie ferner bitte mit, wie Ihre Kanzlei ausgestattet ist. 


